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1. Neue statistische Anordnung eines monatlichen Auslandsstatus für monetäre Fi-
nanzinstitute (MFIs) sowie deren Ausweitung auf Nicht-MFI-Kreditinstitute nach § 18
BBankG
Die Deutsche Bundesbank, Vorstand, erlässt folgende statistische Anordnung:

1. In Deutschland gebietsansässige Monetäre Finanzinstitute (MFIs)1 und Nicht-MFI-Kredit- 
institute2 sowie in Deutschland gebietsansässige Zweigstellen im Sinne des Artikels 1 c) der
Verordnung (EU) 2021/379 der Europäischen Zentralbank vom 22. Januar 2021 über die Bi-
lanzpositionen der Kreditinstitute und des Sektors der monetären Finanzinstitute (Neufas-
sung) (EZB/2021/2) haben der Deutschen Bundesbank die statistischen Informationen nach
der Verordnung (EU) 2021/379 nach den von der Deutschen Bundesbank vorgeschriebenen
Meldeschemata zum Auslandsstatus zu melden.

Die Meldeschemata werden auf der Internetseite der Deutschen Bundesbank (unter Service 
> Meldewesen > Bankenstatistik > Auslandsstatus der Banken) in ihrer jeweils geltenden
Fassung veröffentlicht. Änderungen an den Meldeschemata werden per Rundschreiben be-
kannt gegeben.

2. Die Deutsche Bundesbank gewährt Geldmarkfonds als Teil der Kategorie MFIs Ausnah-
meregelungen nach Maßgabe von Artikel 9 Abs. 4 a) der Verordnung (EU) 2021/379 in Be-
zug auf die statistischen Berichtspflichten nach Artikel 5 Abs. 1 dieser Verordnung. Soweit in

_____________ 
1 Vergleiche Artikel 2 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2021/379. 
2 Vergleiche Artikel 2 Abs. 4 der Verordnung (EU) 2021/379. 
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dieser statistischen Anordnung der Begriff MFI benutzt wird, sind Geldmarktfonds davon aus-
genommen. 

3. Die Meldungen der statistischen Informationen nach Ziffer 1 sind erstmalig für den Refe-
renzmonat Januar 2022 zu erstatten. Sie sind der Deutschen Bundesbank gemäß ihren Vor-
gaben elektronisch über einen von der Deutschen Bundesbank bereitgestellten sicheren Ka-
nal (derzeit das ExtraNet der Deutschen Bundesbank) zu übermitteln. Bei der Aufstellung der
Meldungen sind die von der Deutschen Bundesbank erlassenen Richtlinien und Einzelstel-
lungnahmen zum Auslandsstatus zu beachten.

4. Die Deutsche Bundesbank macht von der in ihr Ermessen gestellten Möglichkeit Ge-
brauch, die in Artikel 5 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstaben e und f sowie in Artikel 5 Abs. 2
Unterabsatz 1 Buchstaben c bis e der Verordnung (EU) 2021/379 festgelegten vierteljährli-
chen statistischen Daten monatlich zu erheben.

5. Die MFIs und Nicht-MFI-Kreditinstitute haben der Deutschen Bundesbank die statistischen
Informationen nach Ziffer 1 monatlich bis zum Geschäftsschluss des 8. Geschäftstages nach
Ablauf eines jeden Monats zu melden.

6. Folgende Berichtspflichtige haben der Deutschen Bundesbank zusätzlich folgende statisti-
sche Informationen zu melden:

a) MFIs und Nicht-MFI-Kreditinstitute haben die statistischen Informationen nach Ziffer 1
nach einzelnen Ländern und Währungen (einschließlich internationaler Währungs- und
Rechnungseinheiten sowie Edelmetallen) zu untergliedern. Ferner haben sie der Deut-
schen Bundesbank Handelskredite, unwiderrufliche Kreditzusagen, Lieferansprüche und
-verbindlichkeiten aus Edelmetallkonten sowie Angaben über den Stand der Forderun-
gen und Schuldverschreibungen mit kurzfristiger Restlaufzeit zu melden. Die statisti-
schen Informationen sind nach den von der Deutschen Bundesbank vorgeschriebenen
Meldeschemata (siehe Ziffer 1, 2. Absatz) ebenfalls monatlich bis zum Geschäftsschluss
des 8. Geschäftstages nach Ablauf eines jeden Monats zu melden.

b) MFIs mit Zweigstellen im Ausland haben zusätzlich zur Meldung für den in Deutschland
gelegenen Teil des Instituts (Inlandsteil) Meldungen für die Zweigstellen im Ausland ein-
zureichen. Für jedes Sitzland ist eine gesonderte Meldung zu erstatten; die Angaben für
die im gleichen Sitzland gelegenen Niederlassungen sind in einer Meldung zusammen-
zufassen.

Die statistischen Informationen sind nach den von der Deutschen Bundesbank vorge-
schriebenen Meldeschemata (siehe Ziffer 1, 2. Absatz) ebenfalls monatlich bis zum
Geschäftsschluss des 15. Geschäftstages nach Ablauf eines jeden Monats zu melden.
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c) MFIs haben zusätzlich eine Meldung über den Stand der Aktiva, gegliedert nach Arten,
Wirtschaftssektoren und Ländern in der Zuordnung nach dem letztendlichen Haftungs-
träger („Status Ultimate Risk“) einzureichen. MFIs ohne eigene Zweigstellen im Ausland,
deren Auslandsaktiva den Betrag von 500 Millionen Euro nicht überschreiten, Zweigstel-
len ausländischer MFIs sowie rechtlich selbständige MFIs im Mehrheitsbesitz ausländi-
scher Banken sind von der Abgabe dieser Meldung befreit. Die statistischen Informatio-
nen sind nach den von der Deutschen Bundesbank vorgeschriebenen Meldeschemata
(siehe Ziffer 1, 2. Absatz) ebenfalls monatlich bis zum Geschäftsschluss des 8. Ge-
schäftstages nach Ablauf eines jeden Monats zu melden.

7. Die nach Ziffer 6 zusätzlich zu meldenden Einzelangaben der MFIs und der Nicht-MFI-
Kreditinstitute werden auch

a) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Verfügung gestellt und

b) innerhalb der Deutschen Bundesbank zur Erfüllung ihrer Aufgaben für bankaufsichtliche
und auch für analytische Zwecke, vor allem für die monetäre Analyse, verwendet.

8. Die statistische Anordnung, Mitteilung Nr. 8002/2014 der Deutschen Bundesbank, veröffent-
licht im Bundesanzeiger vom 24.04.2014, wird mit Wirkung zum 1. Februar 2022 widerrufen.

9. Die sofortige Vollziehung der Ziffern 1-8 dieser statistischen Anordnung wird angeordnet.

Begründung: 

I. 
Die Verordnung (EU) Nr. 1071/2013 der Europäischen Zentralbank vom 24. September 2013 
über die Bilanz des Sektors der monetären Finanzinstitute (EZB/2013/33) wurde durch die 
Verordnung (EU) 2021/379 neugefasst, was auch eine Neufassung der bisherigen statisti-
schen Anordnung erforderlich macht. Die Veröffentlichung im Bundesanzeiger erfolgt nach 
§ 33 des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank (BBankG).

II. 
Rechtsgrundlage für die unter Ziffer 1 und 3 des Tenors getroffenen Anordnungen ist Arti-
kel 10 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2021/379. Nach dieser Vorschrift erfolgt die Festlegung 
und Durchführung der einzuhaltenden Berichtsverfahren für den tatsächlichen Kreis der Be-
richtspflichtigen durch die nationalen Zentralbanken in Übereinstimmung mit den nationalen 
Anforderungen. Die nationalen Zentralbanken stellen sicher, dass die dabei festgelegten Be-
richtsverfahren die nach dieser Verordnung benötigten statistischen Daten liefern und eine 
genaue Überprüfung der Einhaltung der in Anhang IV der Verordnung festgelegten Mindest-
anforderungen für die Übermittlung, Exaktheit, konzeptionelle Erfüllung und Korrekturen er-
möglichen. Während die Verordnung unmittelbar anwendbar ist und insoweit die Berichts-
pflichtigen im Hinblick auf ihre Festsetzungen unmittelbar bindet, stellt diese Vorschrift eine 
unionsrechtliche Rechtsgrundlage für die nationale Umsetzung der konkret einzuhaltenden 
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Berichtsverfahren in Übereinstimmung mit den nationalen Anforderungen durch die Deut-
sche Bundesbank als nationale Zentralbank dar. 
 
Mit den Anordnungen in Ziffer 1 werden die Meldeschemata als Festlegung und Durchfüh-
rung der Berichtspflichten konkretisiert. Dies gilt auch für die Festsetzung in Ziffer 3, dass die 
Berichtspflichten elektronisch über einen sicheren Kanal (derzeit das ExtraNet der Deut-
schen Bundesbank) zu erfüllen sind. Als weitere Regelungen zur Durchführung und Konkreti-
sierung der Berichtspflichten sind die erlassenen Richtlinien und Einzelstellungnahmen zum 
Auslandsstatus zu berücksichtigen. 
 

III. 
Rechtsgrundlage für die Festsetzungen in Ziffer 2 ist Artikel 9 Abs. 4 a) der Verordnung (EU) 
2021/379. Hiernach können die nationalen Zentralbanken Geldmarktfonds Ausnahmerege-
lungen in Bezug auf die statistischen Berichtspflichten gemäß Artikel 5 Absatz 1 dieser Ver-
ordnung gewähren, wenn die in Artikel 9 Abs. 4 a) genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 
Die Geldmarktfonds melden statistische Daten zu den Bilanzpositionen gemäß Artikel 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 1073/2013 an die Deutsche Bundesbank. Da die Voraussetzungen der 
Ausnahmeregelung erfüllt sind, macht die Deutsche Bundesbank von ihrem Ermessen zu-
gunsten der Berichtspflichtigen Gebrauch. 
 

IV. 
Rechtsgrundlage für die Festsetzungen in Ziffer 4 ist Artikel 5 Abs. 1 Unterabsatz 2 sowie  
Artikel 5 Abs. 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) 2021/379. Hiernach können die nationa-
len Zentralbanken die in Artikel 5 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstaben e und f sowie in Artikel 5 
Abs. 2 Unterabsatz 1 Buchstaben c bis e festgelegten vierteljährlichen statistischen Daten 
monatlich erheben, wenn dies die Erhebung der Daten erleichtert. Die monatliche Erhebung 
erhöht die Konsistenz der erhobenen Daten und vereinfacht die Interpretierbarkeit des Zu-
sammenhangs zwischen Bestandsdaten aufeinander folgender Meldetermine und der in dem 
betreffenden Berichtstermin anfallenden Bewertungskorrekturen. Des Weiteren reduziert sich 
im Rahmen des Datenaufbereitungsprozesses der Erläuterungsaufwand für die Meldepflich-
tigen, da u.a. gegenläufige Intraquartalsentwicklungen, die Auffälligkeiten beim Abgleich mit 
Monatswerten erzeugen können, vermindert auftreten. 
 

V. 
Rechtsgrundlage für die Anordnungen in Ziffer 5 ist Artikel 7 Abs. 1 der Verordnung (EU) 
2021/379. Die nationalen Zentralbanken bestimmen hiernach die Meldefrequenz und die 
Übermittlungsfristen für den Bezug der statistischen Daten gemäß dieser Verordnung von 
den Berichtspflichtigen so, dass sie die in Artikel 7 Abs. 2 und 3 festgelegten Meldefristen 
einhalten können, und setzen die Berichtspflichtigen entsprechend in Kenntnis. Die Deutsche 
Bundesbank hat eindeutige Meldefristen festzulegen, bis zu denen die Berichtspflichtigen ihr 
die statistischen Informationen zu melden haben, um zu gewährleisten, dass sie die in Artikel 
7 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EU) 2021/379 aufgeführten Meldefristen gegenüber der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB) einhalten kann. Die aufgeführten Meldefristen und Meldefre-
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quenzen geben einerseits den Berichtspflichtigen genügend Zeit, ihre Meldungen zu erstel-
len, andererseits geben sie auch der Deutschen Bundesbank die erforderliche Zeit, damit sie 
ihre in Artikel 7 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EU) 2021/379 aufgeführten Meldefristen ge-
genüber der EZB einhalten kann. 
 

VI. 
Rechtsgrundlage für die von MFIs und Nicht-MFI-Kreditinstituten zusätzlich zu meldenden 
statistischen Informationen nach Ziffer 6 ist § 18 BBankG. Diese statistischen Informationen 
sind erforderlich zur Erfüllung der Aufgaben der Deutschen Bundesbank nach § 3 BBankG, 
insbesondere für bankaufsichtliche Zwecke sowie zur Erfüllung der Anforderungen, die sich 
aus der neu gefassten Leitlinie (EU) 2021/830 der Europäischen Zentralbank vom 26. März 
2021 über die Statistik zu den Bilanzpositionen und die Statistik zu den Zinssätzen der mo-
netären Finanzinstitute (EZB/2021/11) ergeben. Insbesondere durch die frühe Verfügbar- 
keit der Auslandsstatus-Daten eignen diese sich als „Frühwarnindikator“, um risiko- und  
geschäftspolitische Entwicklungen der Banken beobachten und analysieren zu können. Die 
zusätzlichen Berichtspflichten durch den in der Anordnung gewählten Begriff des Kreditinsti-
tuts und die entsprechenden Änderungen an dieser Definition erfassen auch eine neue Teil-
menge der Kreditinstitute, die als Nicht-MFI-Kreditinstitute bezeichnet wird und die insbeson-
dere sogenannte systemrelevante Wertpapierfirmen (neuer Artikel 4 Abs. 1 Nr. 1 b) der  
Verordnung (EU) Nr. 575/2013, geändert durch Artikel 62 Abs. 3 a) der Verordnung (EU) 
2019/2033), umfasst. Daten dieser Nicht-MFI-Kreditinstitute sind erforderlich, da die Begriffs-
bestimmung für Kreditinstitute in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf systemrelevante 
Wertpapierfirmen ausgedehnt wurde. Daher stellt sich der Bedarf an den zusätzlich zu mel-
denden statistischen Informationen für diese Kreditinstitute in gleicher Weise dar.  
  
Einige zusätzliche Berichtspflichten ergeben sich aus Anforderungen der Bank für Internatio-
nalen Zahlungsausgleich auf dem Gebiet der internationalen Banken- und Finanzmarktstatis-
tik. Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben ist die Deutsche Bundesbank auf Grund ihrer Beteili-
gung an der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich verpflichtet, aggregierte Informatio-
nen an die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zu übermitteln. 
  

VII. 
Die Verfügungen in Ziffer 7 hinsichtlich der Nutzung der Daten beruhen auf § 7 KWG in Ver-
bindung mit § 18 Satz 5 BBankG.  
 
Für auf Rechtsgrundlage des § 18 BBankG erhobene statistische Daten ist grundsätzlich das 
Vertraulichkeitsregime des § 16 BStatG anzuwenden. Demgegenüber gilt für vertrauliche 
statistische Einzeldaten, die auf Grundlage der Verordnung (EU) 2021/379 erhoben werden 
(Ziffer 1 und 3 der statistischen Anordnung), das Vertraulichkeitsregime der Verordnung (EG) 
Nr. 2533/98. 
 

VIII. 
Da sich die Rechtslage geändert hat, ist die bisherige statistische Anordnung nach Ziffer 8 
des Tenors zu widerrufen. Die Änderungen der ursprünglichen statistischen Anordnung sind 



Seite 6 von 9 

Vordr. 1033  (PC)    12.14 

so umfangreich, dass eine bloße Änderung der statistischen Anordnung 8002/2014 nicht 
zweckmäßig erscheint. Deshalb ist diese neue statistische Anordnung zu erlassen.  
 

IX. 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung in Ziffer 9 beruht auf § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Demnach kann die sofortige Vollziehung der Verfü-
gung angeordnet werden, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt und das Interesse des 
Anfechtungsklägers an der aufschiebenden Wirkung hierhinter zurücktreten muss. 
 
1. Das öffentliche Interesse am Sofortvollzug ergibt sich aus dem Gebot der effektiven 
Durchsetzung des Unionsrechts (effet utile), da ohne Anordnung des Sofortvollzugs die  
effektive Durchsetzung des Unionsrechts gefährdet wäre (Urteil des EuGH vom 10.07.1990 
Rs. C-217/88 Rn. 25- Tafelwein; Schoch/Schneider/Bier/Schoch VwGO 36.EL Februar 2019 
Rn. 218ff).  
 
Bei der von der EZB auf Grundlage des Unionsprimärrechts (Artikel 5 Abs. 1 der ESZB-Sat-
zung), der Verordnung (EG) Nr. 2533/98 und der Verordnung (EU) 2531/98 erlassenen sta-
tistischen Verordnung (EU) 2021/379 handelt es sich um verbindliches Unionssekundärrecht. 
Entsprechendes gilt für die an die nationalen Zentralbanken des Eurosystems (ESZB) ge-
richtete Leitlinie (EU) 2021/830, wonach die Deutsche Bundesbank die von den Berichts-
pflichtigen erhobenen Daten an die EZB zu melden hat. Das Verwaltungsgericht Frankfurt 
am Main hat die rechtsverbindliche Wirkung von EZB-Leitlinien für die Deutsche Bundesbank 
bestätigt. Demnach müssen die nationalen Zentralbanken im Rahmen ihrer Zuständigkeiten 
alles tun, um den EZB-Leitlinien volle Wirksamkeit zu verleihen (Urteil vom 14. November 
2019, Az. 9 K 5011/18.F). Auch Artikel 7 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EU) 2021/379 legen 
unmittelbar von der Deutschen Bundesbank einzuhaltende Übermittlungsfristen der von den 
Berichtspflichtigen an die Deutsche Bundesbank nach der Verordnung übermittelten statisti-
schen Informationen fest. 
 
Die aufschiebende Wirkung einer Anfechtungsklage würde entgegen der Verpflichtung nach 
Artikel 7 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EU) 2021/379 zu einer wiederholten Nichtmeldung 
statistischer Daten führen und hätte auch zur Folge, dass die Deutsche Bundesbank gegen 
ihre Verpflichtung zur Weiterleitung der von den Berichtspflichtigen erhobenen Daten nach 
Artikel 7 Abs. 1 der Verordnung verstoßen würde. Dies wird im öffentlichen Interesse durch 
die Anordnung der sofortigen Vollziehung verhindert.  
 
2. Daneben ergibt sich das öffentliche Interesse am Sofortvollzug daraus, dass das ESZB 
die angeforderten Informationen vollständig von allen Berichtspflichtigen für seine Aufgaben-
erfüllung ab Geltung der neuen Anforderungen der Verordnung (EU) 2021/379 benötigt. 
 
Nach Erwägungsgrund (5) der Verordnung (EU) 2021/379 sind statistische Daten zu den  
finanziellen Forderungen und Verbindlichkeiten im Hinblick auf ausstehende Beträge und 
Transaktionen zum Sektor der monetären Finanzinstitute (MFI) und zu Kreditinstituten im 
Sinne des Unionsrechts von grundlegender Bedeutung, um der EZB ein umfassendes sta- 
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tistisches Bild der monetären Entwicklungen in den Mitgliedstaaten des Euro-Währungsge-
biets, die als ein Wirtschaftsgebiet angesehen werden, zu verschaffen und auch um den fort-
dauernden analytischen Nutzen der monetären Aggregate des Euro-Währungsgebiets und 
ihrer Gegenposten zu gewährleisten.  
 
3. Soweit es um Daten für Statistiken der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) 
geht, die als zusätzliche Daten nach § 18 BBankG erhoben werden, ergibt sich das öffentli-
che Interesse am Sofortvollzug aus der Erforderlichkeit der Daten für die Aufgabenerfüllung 
der Deutschen Bundesbank. Die Beteiligung an der BIZ ist wiederum gemäß § 4 BBankG 
eine Aufgabe der Bank, die auch von Art. 6 Abs. 2 der ESZB/EZB-Satzung gedeckt ist. Die 
Deutsche Bundesbank hat aus den statistischen Daten Aggregate zur Internationalen Ban-
kenstatistik zu erstellen, zu deren Weiterleitung an die BIZ sie verpflichtet ist. In zeitlicher 
Hinsicht könnte sie ihre Verpflichtungen gegenüber der BIZ nicht erfüllen, wenn die Daten 
nicht bereits im Rahmen des Sofortvollzugs von allen Berichtspflichtigen unmittelbar nach 
Wirksamkeit dieser Anordnung zu melden wären. Die Aufbereitung der gemeldeten Daten 
durch die Deutsche Bundesbank benötigt Zeit, um qualitativ hochwertige Aggregate an die 
BIZ melden zu können. 
 
4. Dem vorbeschriebenen öffentlichen Interesse am Sofortvollzug steht das Interesse der 
Berichtspflichtigen an der aufschiebenden Wirkung gegenüber. Durch die Anordnung des 
Sofortvollzugs käme einer erhobenen Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung mehr 
zu. Daher müssen die Berichtspflichtigen die angeforderten statistischen Informationen auch 
trotz einer möglicherweise erhobenen Anfechtungsklage in der gebotenen Meldefrequenz 
übermitteln. Somit haben die Berichtspflichtigen zunächst die erforderlichen Aufwendungen 
für die nach den neuen Berichtsanforderungen zu übermittelnden Daten zu tragen, insbeson-
dere die Kosten für die zur Erfüllung der Berichtspflicht erforderliche Anpassung der IT-Infra-
struktur. 
 
Daneben können die nach den neuen Berichtsanforderungen zu übermittelnden Daten auch 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse darstellen, die zu übermitteln sind, bevor im Rahmen 
einer möglichen Anfechtungsklage die Frage des Bestehens der Berichtspflicht für die aktua-
lisierten Berichtsanforderungen geklärt wurde. Hierbei ist auf Seiten des Aufschubinteresses 
zu berücksichtigen, dass das durch einen Sofortvollzug eintretende Offenbaren der Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Allerdings können 
die Folgen der Offenbarung durch Löschung der Daten teilweise beseitigt werden.  
 
5. Bei Abwägung überwiegen die Gründe für den Sofortvollzug, so dass er anzuordnen ist. 
Aus den nachfolgend aufgeführten Gründen tritt im vorliegenden Fall das Interesse der Be-
richtspflichtigen an der aufschiebenden Wirkung einer von ihnen erhobenen Anfechtungs-
klage gegenüber dem öffentlichen Interesse an der sofortigen Vollziehung zurück. 
 
Die Anordnung der sofortigen Vollziehung bezweckt die effektive Durchsetzung des Unions-
rechts und die Sicherstellung der für die Aufgabenerfüllung des ESZB notwendigen Informa-
tionsgrundlage. Sie verfolgt damit einen legitimen Zweck. Die Anordnung ist auch geeignet 
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und erforderlich, da nur durch den Sofortvollzug eine Verletzung unionsrechtlicher Vorgaben 
abgewendet wird (effet utile) und die für die Aufgabenerfüllung des ESZB erforderliche aktu-
alisierte Datengrundlage nach der EZB-Verordnung sichergestellt wird.  
 
Die Anordnung ist auch angemessen. Zwar werden die Berichtspflichtigen dadurch verpflich-
tet, Meldungen trotz einer möglicherweise erhobenen Klage gegen die Heranziehung zur Be-
richtspflicht abzugeben. Auch unter Berücksichtigung des Interesses der Berichtspflichtigen 
an der aufschiebenden Wirkung einer Klage kann insgesamt nicht hingenommen werden, 
dass unionsrechtliche Vorgaben zur Meldung der Daten an die Deutsche Bundesbank sowie 
zur Vorlage dieser Daten bei der EZB nicht eingehalten werden. Auf diese Weise erhielte 
das ESZB nicht die für seine Aufgabenerfüllung erforderlichen Daten und müsste damit für 
die Allgemeinheit bedeutsame Entscheidungen auf der Grundlage einer unvollständigen Da-
tenbasis treffen.  
 
Das Interesse an der Abwendung dieser Folgen überwiegt das o.a. Interesse der Berichts-
pflichtigen. Darüber hinaus gewährt die Neufassung der EZB-Verordnung über die statisti-
schen Berichtspflichten auch einen angemessenen Zeitrahmen zur Umsetzung; sie gilt nach 
Artikel 18 ab dem 26. Juni 2021. Artikel 5, Artikel 8 und Artikel 9 der Verordnung gelten ab 
dem 1. Februar 2022. Zuvor hatte die EZB einen Entwurf ihrer Verordnung bereits öffentlich 
konsultiert. Daher ist die Pflicht zur Erfüllung entsprechender Meldeanforderungen grund-
sätzlich absehbar.  
 
Insgesamt ist somit das Interesse an der Durchsetzung des Unionsrechts (effet utile) und an 
der Bereitstellung einer vollständigen Informationsgrundlage für die Wahrnehmung bedeut-
samer Aufgaben des ESZB im gesamten Anwendungsbereich der Verordnung höher zu ge-
wichten als die Interessen der Berichtspflichtigen an der Aufrechterhaltung der aufschieben-
den Wirkung.  
 
Im Ergebnis überwiegt damit das öffentliche Interesse am Sofortvollzug des Verwaltungsakts 
das Aufschubinteresse der Berichtspflichtigen. 
 
6. Auch bei Abwägung der Gründe für die Erhebung der Daten zur Erstellung von Aggrega-
ten für die BIZ im Sofortvollzug überwiegen die Gründe für den Sofortvollzug. Es geht um die 
effektive Durchsetzung einer Datenerhebung für die Erfüllung von Verpflichtungen der Deut-
schen Bundesbank als Mitglied der BIZ, so dass ein legitimer Zweck erfüllt wird. Die Anord-
nung ist auch geeignet und erforderlich, da nur so die Lieferverpflichtungen gegenüber der 
BIZ, die bereits länger bestehen, erfüllt werden können. Die Anordnung ist auch angemes-
sen. Zwar werden die Berichtspflichtigen dadurch verpflichtet, Meldungen trotz einer mög-
licherweise erhobenen Klage gegen die Heranziehung zur Berichtspflicht abzugeben. Auch 
unter Berücksichtigung des Interesses der Berichtspflichtigen an der aufschiebenden Wir-
kung einer Klage kann insgesamt nicht hingenommen werden, dass die internationalen Ver-
pflichtungen, durch die nicht nur die im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben der globa-
len Analyse der Finanzstabilität und –verflechtungen sowie der Aufgabe der Analyse der glo-
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balen Liquidität wahrgenommen werden, sondern auch die Aufgabe der Deutschen Bundes-
bank nach § 4 BBankG wahrgenommen wird, nicht rechtzeitig erfüllt werden. Diese statisti-
schen Berichtspflichten bestehen zudem bereits seit geraumer Zeit und nur aufgrund neuer 
Anforderungen im Rahmen der Statistikverordnung war es erforderlich, die statistische An-
ordnung neu zu fassen, wovon auch die zusätzlichen nach § 18 BBankG erhobenen Daten-
erhebungen betroffen sind. Im Ergebnis überwiegt damit das öffentliche Interesse am Sofort-
vollzug des Verwaltungsakts das Aufschubinteresse der Berichtspflichtigen. 
 
Diese statistische Anordnung wird im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Deut-
schen Bundesbank unter (Service > Meldewesen > Bankenstatistik > Auslandsstatus der 
Banken) veröffentlicht. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann Klage bei dem Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, 
Adalbertstraße 18, 60486 Frankfurt am Main, gegen die Deutsche Bundesbank, vertreten 
durch den Vorstand, Wilhelm-Epstein-Str. 14, 60431 Frankfurt am Main, erhoben werden. 
Die Klage ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Verwaltungsakts schriftlich oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle bei diesem Gericht zu erheben. 
Sie muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. 
Die Schriftform kann nach Maßgabe von § 55a VwGO i.V.m. der Verordnung über die techni-
schen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere 
elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) durch 
die elektronische Form ersetzt werden. 
 
2. Widerruf einer Bundesbankmitteilung 
Die Mitteilung Nr. 8002/2014 der Deutschen Bundesbank veröffentlicht im Bundesanzeiger 
AT vom 24. April 2014 wird mit Wirkung zum 1. Februar 2022 widerrufen. 
 
Deutsche Bundesbank 
Prof. Dr. Buch Stahl 
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Information zur Nutzung vertraulicher statistischer Daten des Europäischen Systems 
der Zentralbanken (ESZB) 
 
Nach dem Vertraulichkeitsregime der Verordnung (EG) Nr. 2533/98, insbesondere Artikel 8, 
kann die Deutsche Bundesbank als Mitglied des Europäischen Systems der Zentralbanken 
(ESZB) vertrauliche statistische Daten an andere Notenbanken im ESZB sowie an die nach 
dem Unionsrecht oder dem nationalen Recht für die Aufsicht von Finanzinstituten, -märkten 
und -infrastrukturen oder für die Stabilität des Finanzsystems zuständigen Behörden oder 
Ein-richtungen der Mitgliedstaaten und der Union und an den Europäischen Stabilitätsme-
chanismus (ESM) in dem zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben erforderlichen Maße und  
Detaillierungsgrad übermitteln. Die jeweiligen Behörden oder Einrichtungen, die vertrauliche 
statistische Daten erhalten, treffen alle erforderlichen rechtlichen, administrativen, techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen zum physischen und logischen Schutz der ver-
traulichen statistischen Daten.   
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